
Tarifrunde eingeläutet
Beitrag von „Seph“ vom 28. Dezember 2023 08:48

Zitat von LehrerBW

https://www.zoll.de/DE/Privatperso…ahndet%20werden.

„Die Beauftragung von Schwarzarbeit stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit
einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.“

Klar ist es nicht erlaubt…wollte aber halt Geld sparen ��‍♂️

Und wenn es aufgefallen wäre hätte ich eine Strafe zahlen müssen. Wie auch bei einer
Geschwindigkeitsüberschreitung. So ist es halt ��

Aber relevant im Beamtenrecht dürfte es nicht sein. Zumindest bei uns Lehrern. Bei
Richtern dürfte es anders sein.

Dann noch einmal zum Mitdenken: Die Beauftragung von Schwarzarbeit stellt grundsätzlich
immer (mindestens) eine Ordnungswidrigkeit dar. Zusätzlich (!) stellt sie eben oft auch eine
Straftat dar! (vgl. u.a. §266a StGB). Deine Schlussfolgerung, aus der Tatsache sie sei
mindestens eine Ordnungswidrigkeit zu folgern, sie sei keine Straftat, ist erkennbar falsch.

1https://www.lehrerforen.de/thread/60586-tarifrunde-eingel%C3%A4utet/?postID=815033#post815033

https://www.lehrerforen.de/thread/60586-tarifrunde-eingel%C3%A4utet/?postID=814993#post814993
https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Arbeit/Privatperson-als-Auftraggeber/privatperson-als-auftraggeber_node.html#:~:text=Die%20Beauftragung%20von%20Schwarzarbeit%20stellt,zu%2050.000%20Euro%20geahndet%20werden
https://www.lehrerforen.de/thread/60586-tarifrunde-eingel%C3%A4utet/?postID=815033#post815033

